
  

Interpellation Nr. 61 (September 2013) 

betreffend Besteuerung von Personen im Meldeverfahren 
13.5322.01 

 

Gemäss dem Bericht zum Rotlichtmilieu und dem Baz-Artikel vom 10. Mai 2013 mit dem Titel: "Zahl der 
Sexarbeiterinnen ist deutlich gestiegen", verzeichnet der Kanton Basel-Stadt nahezu eine Verdoppelung der 
Anzahl Sexarbeiterinnen. In den Jahren 2008 bis 2012 wurden insgesamt 5'477 Sexarbeiterinnen im 
Meldeverfahren geregelt. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

1. Wie wurden 5'477 Sexarbeiterinnen, die in den Jahren 2008 bis 2012 im Meldeverfahren geregelt wurden, 
steuerlich erfasst? 

2. Was dient der Steuerverwaltung als Bemessungsgrundlage? 

3. Wie hoch waren die Steuereinnahmen der 5'477 Sexarbeiterinnen, die im Meldeverfahren geregelt 
wurden? 

4. Wie viele ausländische Personen wurden in den Jahren 2008 bis 2012 insgesamt im Meldeverfahren 
geregelt? 

5. Wie viele der in Frage 4 erwähnten Personen erhielten anschliessend eine Steuerabrechnung oder eine 
Aufenthaltsbewilligung? 

6. Wie hoch waren die Steuereinnahmen sämtlicher Personen, die in den Jahren 2008 bis 2012 im 
Meldeverfahren geregelt wurden? 
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